
Seite 1 von 2 

 

Stadt Oelde 
Die Bürgermeisterin  

 
 

Sitzungsvorlage 
B 2022/230/5228 

öffentliche Sitzungsvorlage 
 
 

Federführung 
Fachdienst Liegenschaften 

Auskunft erteilt Herr Volker Combrink 
Telefon  02522 / 72-244 
E-Mail   volker.combrink@oelde.de 
 
 
 
   

 Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung und einer über-
planmäßigen Aufwendung für die Maßnahme „Schaffung von Innen-
stadt-Qualitäten" 

 

   

 
 
 

   Beratungsfolge  Zuständigkeit Termin 

 Finanzausschuss und Ausschuss für 
Wirtschaftsförderung  

 Vorberatung 13.06.2022 

 Rat   Entscheidung 20.06.2022 

 
 
   

 Beschlussvorschlag  
   

 
 

 

Der Rat der Stadt Oelde beschließt die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 100.000,- € 
bei der Planungsstelle 15.01.01/0192.7831001 – Schaffung von Innenstadt-Qualitäten – 
sowie die überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 50.000,- € bei der Planungsstelle 
15.01.01.5291001 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Die haushaltsrechtliche 
Deckung erfolgt durch eine Minderauszahlung in Höhe von 100.000,- € bei der Planungsstelle 
12.01.01/5052.7852001 – Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen „Ermländerweg/Pom-
mernweg/Schlesierweg" – sowie durch einen Mehrertrag in Höhe von 50.000,- € bei der 
Planungsstelle 16.01.01.4013001 – Gewerbesteuer. 
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 Sachverhalt  
   

 
 

Im Rahmen des dritten Programmaufrufes für das Sofortprogramm zur Stärkung unserer 
Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2021 (Sofortprogramm Innenstadt) wurde 
fristwahrend am 11.04.2022 ein Förderantrag für den neuen Fördergegenstand „Schaffung 
von Innenstadtqualitäten“ bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Zur Förderung 
angemeldet wurden die Anschaffung von Stadtbäumen (Projektkostenanteil 50.000,- €) 
sowie Street-Art-Projekte (Projektkostenanteil 100.000,- €). Die konkrete Ausgestaltung der 
Projekte ist noch erforderlich. Im Rahmen der Antragstellung ist es notwendig, die 
Vorfinanzierung der zur Förderung angemeldeten Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 
150.000,- € in voller Höhe sicherzustellen. Der städtisch zu finanzierende Eigenanteil beträgt 
10 % der Gesamtsumme. 
 
Da die Chancen auf Bewilligung von Fördermitteln aus diesem Programm seitens der 
Verwaltung als recht gut eingestuft werden und die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit 
gezeigt haben, dass sowohl die Stadtmöblierung und „Dekoration“ der Innenstadt als auch 
gute Veranstaltungen auf positive Resonanz stoßen, geht die Verwaltung davon aus, dass 
auch entsprechende Street-Art-Projekte eine große Strahlkraft entfalten und zur Attrakti--
vierung der Innenstadt beitragen, ebenso wie die weitere Durchgrünung mit Stadtbäumen in 
Kübeln.  
 
Für die Maßnahme ist bei der Planungsstelle 15.01.01/0192.7831001 – Schaffung von Innen-
stadt-Qualitäten – eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 100.000,- € und bei der 
Planungsstelle 15.01.01.5291001 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – eine 
überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 50.000,- € bereitzustellen. 
 
Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bzw. überplanmäßigen Aufwendung ist 
durch eine Minderauszahlung in Höhe von 100.000,- € bei der Planungsstelle 12.01.01/ 
5052.7852001 – Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen „Ermländerweg/Pommernweg/ 
Schlesierweg" – sowie durch einen Mehrertrag in Höhe von 50.000,- € bei der Planungsstelle 
16.01.01.4013001 – Gewerbesteuer – gewährleistet. 
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